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Toplage in DeutschlandToplage in Deutschland
Am Rande der Metropolregion 
mit 5 Millionen Einwohnern 

Direkter Anschluss an das Kamener 
Kreuz (A1 / A2) 

Flughafen Dortmund 
in ca. 10 km Entfernung

Bahnhof Unna (Regionalverkehr) in 
9 km Entfernung und Bahnhof Unna-
Königsborn (S-Bahn) in ca. 
3 km Entfernung

Bushaltestellen in fußläufiger 
Entfernung
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Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.Ihr Standort für ZukunftsprojekteIhr Standort für Zukunftsprojekte

Gewerbepark Unna-Kamen
•	 Branchenschwerpunkt: produzierende 

Unternehmen
•	 Glasfaseranschluss möglich 



Die Fläche für Ihr Vorhaben Die Fläche für Ihr Vorhaben 

Eckdaten:
Adresse			   An der Stadtgrenze,
				    59425 Unna
Grundstücksgröße	 ca. 22.500 m² 
Erschließungszustand	 voll erschlossen
Kaufpreis 			   auf Anfrage
Verfügbarkeit		  ab sofort
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A. Planungsrechtliche Festsetzungen
1 Art der baulichen Nutzung

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Gewerbegebiet (GE) 

(gemäß § 8 BauNVO)
1.1.1 Einschränkungen der Zulässigkeitsvoraussetzungen 

(gemäß § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)
In dem Gewerbegebiet GE werden die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb

zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
- Vergnügungsstätten

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
In dem Gewerbegebiet GE sind die gemäß § 8 Abs. 1 und 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen
- Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen und Darbietungen dienen und
- Schank- und Speisewirtschaften und Betriebe des Beherbergungsgewerbes

gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO nicht zulässig.

1.2 Industriegebiete (GI)
(gemäß § 9 BauNVO)

1.2.1 Einschränkungen der Zulässigkeitsvoraussetzungen 
(gemäß § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)

In den Industriegebieten GI 1 bis GI 3 und GI A werden die gemäß § 9 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb

zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind und
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
In den Industriegebieten GI 1 bis GI 3 und GI A sind die gemäß § 9 Abs. 1 und 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen
- Vergnügungsstätten,
- Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen und Darbietungen dienen und
- Schank- und Speisewirtschaften und Betriebe des Beherbergungsgewerbes

gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO nicht zulässig.
In den Industriegebieten GI 1 bis GI 3 und GI A sind die gemäß § 9 Abs. 1 und 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen der
Betriebe des Transport- und Speditionsgewerbes gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.

1.3 Gliederung der Baugebiete gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO; 
Festsetzungen zum vorbeugenden Immissionsschutz

Das Industriegebiet wird in die Baugebiete GI 1 bis GI 3 und GI A gegliedert.
Gemäß § 1 Abs. 4, 5 und 9 BauNVO sind in den Industriegebieten GI 1 bis GI 3 und GI A und dem Gewerbegebiet GE Betriebe,
Anlagen und Einrichtungen nur zulässig, wenn die nachfolgend festgesetzten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt werden.
Grundlage der Festsetzung ist die Abstandsliste des Runderlasses des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz „Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen
der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände“ (Abstandserlass NRW vom 06. Juni 2007,
Anlage 1: Abstandsliste 2007, MBl. für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 29 vom 12. Oktober 2007, S. 659 ff.).
In den als Industriegebiet GI 1 und GI A gegliederten Gebieten sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis
einschließlich IV (1.500 m- bis 500 m-Klasse, lfd. Nrn. 1 - 80) der dieser Festsetzung zugrunde liegenden Abstandsliste sowie
Anlagen und Betriebe mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zulässig.
In dem als Industriegebiet GI 2 gegliederten Gebiet sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis einschließlich V (1.500
m- bis 300 m-Klasse, lfd. Nrn. 1 - 160) der dieser Festsetzung zugrunde liegenden Abstandsliste sowie Anlagen und Betriebe
mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zulässig.
In dem als Industriegebiet GI 3 gegliederten Gebiet sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis einschließlich VI
(1.500 m- bis 200 m-Klasse, lfd. Nrn. 1 - 199) der dieser Festsetzung zugrunde liegenden Abstandsliste sowie Anlagen und
Betriebe mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zulässig.
In dem als Gewerbegebiet GE festgesetzten Gebiet sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis einschließlich VII
(1.500 m- bis 100 m-Klasse, lfd. Nrn. 1 - 221) der dieser Festsetzung zugrunde liegenden Abstandsliste sowie Anlagen und
Betriebe mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zulässig.
Ausnahmsweise können gemäß §  31 Abs. 1 BauGB in den Industriegebieten
- GI 1 und GI A Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse IV (500 m-Klasse, lfd. Nrn. 37 - 80),
- GI 2 Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse V (300 m-Klasse, lfd. Nrn. 81 - 160),
- GI 3 Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VI (200 m-Klasse, lfd. Nrn. 161 - 199),
- GI 1 bis GI 3 und GI A Betriebe mit der lfd. Nr. 159 (Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer

Gütermengen) und
- im Gewerbegebiet GE Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VII (100 m-Klasse, lfd. Nrn. 200 - 221)

zugelassen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, dass durch technische, organisatorische oder sonstige
Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigungen für Menschen, Tiere
und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter hervorgerufen werden.

1.4 Festsetzungen zu Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung
Ausgeschlossen innerhalb der Industriegebiete GI 1 bis GI 3 und GI A und dem Gewerbegebiet GE sind gemäß § 1 Abs. 4, 5
und 9 BauNVO alle Anlagen, die einen Betriebsbereich i. S. v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Teil eines solchen
Betriebsbereichs wären. Ausnahmsweise können gemäß § 31 Abs. 1 BauGB solche Anlagen zugelassen werden, wenn
aufgrund baulicher oder technischer Maßnahmen ein geringerer Abstand zu schutzbedürftigen Gebieten ausreichend ist.

1.5 Ausschluss der Zulässigkeit von Einzelhandelseinrichtungen
Gemäß § 1 Abs. 5 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind innerhalb des Plangebietes Einzelhandelsnutzungen aller Art nicht zulässig.
Abweichend davon ist der Einzelhandel als untergeordneter Bestandteil und im betrieblichen Zusammenhang von Produktions-,
Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieben mit Verkaufsflächen bis zu einem Anteil von 10 % der Bruttogeschossfläche des
jeweiligen Betriebes, maximal jedoch 100 m² Verkaufsfläche gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise zulässig, wenn die
angebotenen Hauptsortimente ganz oder teilweise den nachstehend aufgeführten Sortimenten der Unnaer Liste entsprechen:

Unnaer Liste zur Definition der nicht zentrenrelevanten Sortimente
WZ 2003 Bezeichnung (Statistisches Bundesamt, Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003)
52.44.1 Wohnmöbel aller Art, Badezimmermöbel, Einbauküchen, Küchenmöbel, Büromöbel, Garten- und Campingmöbel,
52.44.2 Wohnraumleuchten (Wand- und Deckenleuchten, Standleuchten, Tischleuchten),
52.44.6 Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren,
52.44.7 Heimtextilien (Teppicherzeugnisse, Raumdekoration, Bettwaren),
aus 52.45.1 Elektrische Haushaltsgeräte - Großgeräte (u. a. Herde, Kühlschränke, Spülmaschinen und Waschmaschinen),
52.46.3 Bau- und Heimwerkerbedarf (Bauelemente, Werkstoffe, Baustoffe, Fliesen, Holz, Werkzeuge, Beschläge, Rollläden,

Gitter, Rollos, Markisen, Bad- und Sanitätseinrichtungen und Zubehör, Elektroartikel, u. a. Kabel, Antennen, Batterien,
Kompressoren),

52.46.1 Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren,
52.46.2 Anstrichmittel (Farben, Lacke),
52.48.1 Tapeten und Bodenbeläge,
52.49.1 Pflanzen und Saatgut, Pflanzengefäße, Erde, Torf, Pflege- und Düngemittel, Gartengeräte, Rasenmäher,

Gartenhäuser, Zäune, Teichbau,
52.49.2 Zoologischer Bedarf und lebende Tiere (ohne Heim- und Kleintierfutter),
52.49.8 Campingartikel (Zelte und Zubehör), Reitsport, Angelbedarf,
50.30.3 Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und Zubehör und
50.40.3 Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftfahrzeugteilen und Zubehör.

2 Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit §§ 16 - 21 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß sowie die
Baumassenzahl (BMZ) als Höchstmaß gemäß Planeintrag bestimmt.
Die Höhe baulicher Anlagen bzw. Gebäudehöhe (GH) wird gemessen von dem unteren Höhenbezugspunkt, der 74,0 m über
Normalhöhe Null (74 m ü. NN) festgesetzt wird, bis zur Oberkante der baulichen Anlage.
Die Festsetzung über die Maße baulicher Anlagen betreffen nicht die Schornsteine und Ableitungsvorrichtungen für Abgase und
Abluft, deren Grundfläche weniger als 10 % der Geschossfläche des darunterliegenden Geschosses beträgt.
Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, dürfen die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen um bis zu 1,5 m
überschreiten.

3 Bauweise
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Es wird in den Industriegebieten GI 1 bis GI 3 und GI A und im Gewerbegebiet GE eine abweichende Bauweise gemäß § 22
Abs. 4 BauNVO festgesetzt mit der Maßgabe, dass in der offenen Bauweise Baukörper mit einer Gesamtlänge von mehr als
50 m zulässig sind.

4. Stellplätze und Nebenanlagen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Stellplätze, Garagen, Lagerplätze und Nebenanlagen in Form von Abstellräumen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen
zulässig.

5 Grünfestsetzungen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

5.1 Öffentliche Grünflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Grünflächen werden als öffentliche Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
festgesetzt.

5.2 Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz 
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Auf der als öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz festgesetzten Fläche sind ausschließlich Sportanlagen
zulässig.

5.3 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.3.1 -Eingrünung des Plangebietes - Ausgleichsmaßnahmen M1 und M2
Innerhalb der südlich der Haupterschließungsstraße festgesetzten Fläche M1 und in der festgesetzten Fläche M2 ist durch
Anpflanzungen standortgerechter Bäume der I. Ordnung sowie Sträuchern eine Eingrünung zur freien Landschaft hin
vorzunehmen. Die zu verwendenden Baum- und Straucharten und Pflanzqualitäten richten sich nach Pflanzliste 1 und 4 im
Anhang zu den textlichen Festsetzungen.
Die Bäume sind einreihig in einem Abstand von maximal 10 m zu pflanzen. Die Sträucher sind zweireihig unter den Bäumen in
einem Pflanzraster von 1,50 x 1,50 m zu pflanzen.

5.4 Maßnahmen zum Artenschutz
Eine Fällung des Gehölzbestandes innerhalb der festgesetzten Industrie- und Gewerbegebiete darf nur außerhalb des
Brutzeitraums, d. h. vom 01.10. des einen Jahres bis zum 28.02. des Folgejahres erfolgen. Fällungen sind durch eine Begehung
und eine ökologische Baubegleitung vorzubereiten.

5.5 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(gemäß § 9 Abs. Nr. 25 a BauGB)

5.5.1 Eingrünung von Stellplatzanlagen
Stellplatzanlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind mit Bäumen zu bepflanzen. Pro 5 Stellplätze ist ein standortgerechter
Laubbaum I. Ordnung zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Die zu verwendenden Baumarten und Pflanzqualitäten
richten sich nach Pflanzliste 2 im Anhang zu den textlichen Festsetzungen.
Pro Baum ist ein Pflanzbeet von mindestens 9 qm (netto) anzulegen. Die Flächen unter dem Bäumen sind mit Rasen einzusäen
oder mit standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen. Die zu verwendenden Sträucher und Pflanzqualitäten richten sich nach
Pflanzliste 4 im Anhang zu den textlichen Festsetzungen.
Baumbeete mit geringerer Größe können unter folgenden Voraussetzungen angelegt werden: Die Pflanzbeete müssen als
unversiegelte, wasser- und luftdurchlässige Baumscheibe mit einer Mindestgröße von 5 m² angelegt werden. Die Pflanzgrube
muss eine Mindesttiefe von 1,50 m aufweisen. Mindestens 12 m³ des Wurzelraums müssen mit Baumsubstrat entsprechend
ZTV Vegtra Mü und FLL Empfehlung für Baumpflanzungen/Teil 2 (Bauweise 1 oder 2) verfüllt sein.

5.5.2 Pflanzmaßnahmen in den Baugebieten
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Pro 500 qm versiegelter Fläche ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum I. oder II. Ordnung zu pflanzen, dauerhaft zu
pflegen und zu erhalten. Die zu verwendenden Baumarten und Pflanzqualitäten richten sich nach Pflanzliste 2 und 3 im Anhang.

Pro Baum ist ein Pflanzbeet von mindestens 9 qm (netto) anzulegen. Die Flächen unter den Bäumen sind mit Saatgut für
artenreiche Wiesen einzusäen oder mit standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen. Die zu verwendenden Sträucher und
Pflanzqualitäten richten sich nach Pflanzliste 4 im Anhang zu den textlichen Festsetzungen.

Mindestens 50% der nicht überbaubaren Grundstücksfläche ist durch Einsaat von Saatgut in eine artenreiche, extensiv genutzte
Magerwiese zu entwickeln. Die Magerwiese ist maximal zweimal jährlich zu mähen, jedoch nicht vor dem 1. Juli eines Jahres.
Das Mahdgut ist abzufahren.

Bäume, die gemäß textlicher Festsetzung Nr. 5.4.1 (Stellplatzbegrünung) gepflanzt werden, werden angerechnet.

5.5.3 Eingrünung von Abfallsammelbehältern /-plätzen sowie Lagerplätzen

Standorte von Abfallsammelbehältern und -plätzen sowie Lagerplätze sind mit einem festen Sichtschutz sowie zusätzlicher
Begrünung zu umgeben, so dass sie von außerhalb des Standortes nicht einsehbar sind.

6 Verkehrsflächen
(gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und 9 Abs. 2 BauGB)

Gemäß Planeintrag wird entlang der westlichen Grenze des Plangebiets ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten bestimmt.
Gleiches gilt für Teile der festgesetzten Verkehrsfläche.

Die als Verkehrsfläche festgesetzte Fläche nördlich einer Linie zwischen den zeichnerisch festgesetzten Punkten A und B darf
ganz oder teilweise durch bauliche Anlagen im Sinne des § 29 BauGB genutzt werden. Voraussetzung ist, dass 3 Jahre nach
Inkrafttreten des Bebauungsplanes die Baugebiete GI 1 und GI 2 zu mindestens 70 % durch ein einzelnes Bauvorhaben genutzt
werden sollen. Die Zulässigkeit der baulichen Anlagen bestimmt sich dabei analog zu den Regelungen des Industriegebietes
GI 2.

Der festgesetzte Wendehammer im Bereich des Industriegebietes GI 2 darf abweichend von den zeichnerischen Festsetzungen
in anderer Lage entsprechend dem geplanten Ausbauende der Straße zugelassen werden.

Die als Verkehrsfläche festgesetzte Fläche östlich einer Linie zwischen den zeichnerisch festgesetzten Punkten C und D und
westlich des zeichnerisch festgesetzten Punktes A darf erst nach einem Planfeststellungsbeschluss für den öffentlichen Verkehr
genutzt werden, der eine Grundlage für den Bau der Westtangente/L663n innerhalb der räumlichen Geltungsbereiche der
Bebauungspläne Unna Nr. 87A und Unna Nr. 87C darstellt.

Ausnahmsweise ist die Zu- und Abfahrt von der Planstraße zu einer im Bereich des Kreisverkehrs und des Industriegebietes GI
1 geplanten Pumpstation und einer Trafostation zu Wartungszwecken und durch Ver- und Entsorgungsträger zulässig.

B. Nachrichtliche Übernahmen von nach anderen gesetzlichen Vorschriften
getroffenen Festsetzungen und Regelungen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

1. Örtliche Bauvorschriften

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig und dürfen die jeweilige Traufhöhe um höchstens 1 m überschreiten;
Leuchtschilder, Lichtwerbung, Werbung mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht (Schriftflächen) sind unzulässig. Die
Gesamtumrissfläche der Werbeanlagen darf maximal 5 % der Fassadenfläche umfassen. Freistehende Werbeanlagen sind
unzulässig.

C. Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 BauGB

1. Kennzeichnung von Flächen, unter denen der Bergbau umgeht 

(gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB)

Das gesamte Plangebiet wird gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB als Fläche gekennzeichnet, unter der der Bergbau umgeht. Es
kann durch Grubenwasseranstiege und Bodenbewegungen zu Hebungen an der Tagesoberfläche kommen.

2. Kennzeichnung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind 
(gemäß § 9 Abs .5 Nr. 3 BauGB)

Unter den gekennzeichneten Flächen befinden sich Altablagerungen in bodennahen Erdschichten, bei denen eine erhebliche
Bodenbelastung nicht ausgeschlossen ist.

Im Zuge der Planrealisierung sind im Bereich der Verdachtsflächen vor der Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne des § 29
BauGB Schürfe anzulegen und Untersuchungen unter Hinzuziehung eines Altlastensachverständigen durchzuführen. Die Lage
und die Anzahl der Schürfe werden dabei von der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Unna vorgegeben. Sollte aufgrund
der Untersuchungen ein Sanierungsbedarf bestehen, so ist die Sanierung in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde
vor der baulichen Inanspruchnahme durchzuführen. Die bauliche Inanspruchnahme kann dann nach vorheriger schriftlicher
Bestätigung über die durchgeführte Sanierungsmaßnahme durch die Untere Bodenschutzbehörde, erfolgen.

D. Pflanzlisten zur Umsetzung der Maßnahmen 
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Pflanzenliste 1: Baumreihen entlang der Haupterschließungsstraßen

Bäume I. Ordnung:

Stiel-Eiche (Quercus robur), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 20-25
Esche (Fraxinus excelsior), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 20-25
Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 20-25
Winter-Linde (Tilia cordata), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 20-25

Pflanzenliste 2: Anpflanzungen innerhalb der Baugebiete

Bäume I. Ordnung:
Stiel-Eiche (Quercus robur), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 18-20
Rotbuche (Fagus sylvatica), Hochstamm, 4x verpflanzt, StU 18-20
Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 18-20
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 18-20
Winter-Linde (Tilia cordata), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 18-20

Pflanzenliste 3: Anpflanzungen innerhalb der Baugebiete

Bäume II. Ordnung:
Hainbuche (Carpinus betulus), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 16-18
Vogel-Kirsche (Prunus avium), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 16-18
Feld-Ahorn (Acer campestre), Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 16-18

Pflanzenliste 4: standortgerechte Sträucher

Blut-Hartriegel (Cornus sanguinea), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100
Haselnuss (Corylus avellana), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100
Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100
Wasser-Schneeball (Viburnum opulus), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100
Heckenrose (Rosa corymbifera), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Sträucher, 2x verpflanzt, 60-100

E. Hinweise

E1 Fluglärm

Das Plangebiet liegt innerhalb der Kontrollzone und im An- und Abflugsektor sowie im Bauschutzbereich (§12 Abs.1 Nr.2a
LuftVG) des Verkehrsflughafens Dortmund. Mit Lärmauswirkungen ist zu rechnen. Für die Luftfahrtbehörde gibt es keine
rechtliche Handhabe, in irgendeiner Form gegen beanstandete Lärmauswirkungen gegen den Flugbetrieb tätig zu werden.

E2 Einsatz von Sekundärbaustoffen

Für die bautechnische Verwertung und den Einsatz von Sekundärbaustoffen (Recycling-Baustoffe, Bauschutt, industrielle
Reststoffe) oder schadstoffbelasteten Bodenmaterialien im Straßen- und Erdbau (z. B. Errichtung von Trag- und
Gründungsschichten, Geländemodellierungen, Kellerverfüllungen) ist gemäß § 8 WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis
erforderlich. Diese ist vom Bauherrn bei der Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und Umwelt zu beantragen. Mit dem
Einbau des Sekundärbaustoffes oder der Bodenmaterialien darf erst nach Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen
werden.

E3 Niederschlagswasserbeseitigung nach dem Landeswassergesetz (LWG NRW)

Das anfallende Niederschlagswasser, das von den bebauten und befestigten Flächen abzuleiten ist, ist in die städtische
Regenwasserkanalisation einzuleiten. Grundsätzlich muss das einzuleitende Niederschlagswasser auf das zulässige
Abflussvolumen von 5 l/s*ha gedrosselt werden. Die erforderlichen Retentionsvolumina für das Dachflächenwasser können
zentral oder dezentral, offen (als naturnahe Becken) oder geschlossen in Form von unterirdischen Becken oder Füllkörperrigolen
vorgehalten werden. Das auf den Hofflächen anfallende belastete Niederschlagswasser muss aufgrund seiner Verschmutzung
vor der Einleitung in den Regenwasserkanal gereinigt und auf das zulässige Abflussvolumen gedrosselt werden. Für die Anlage
eines offenen Rückhaltebeckens oder eines unterirdischen Retentionsvolumens sind auf den Baugrundstücken Flächen
vorzuhalten. Zur Reinigung des Hofflächenwassers ist eine Regenklärung zu errichten. Auch für diese Bauwerke ist eine
entsprechende Fläche vorzuhalten. Im Baugenehmigungsverfahren sind entsprechende Nachweise über Rückhaltung und
Behandlung des Niederschlagswassers sowie der Überflutungsnachweis zu erbringen. Hieraus können sich wasserrechtliche
Anzeige-, Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren ergeben. Der Kreis Unna, als Untere Wasserbehörde ist zu beteiligen

E4 Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen

Eine Überbauung des Schutzstreifens ist nicht möglich, da das Errichten von geschlossenen Bauwerken und sonstigen
baulichen Anlagen jeglicher Art innerhalb des Schutzstreifens gemäß den für diese Leitung gültigen Regeln, Arbeitsblatt G 463,
des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) nicht gestattet ist. Darüber hinaus dürfen keine sonstigen
Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder den Betrieb der Gasfernleitung beeinträchtigt oder gefährden.

Die genaue Lage des Schutzstreifens ist im Baugenehmigungsverfahren zu überprüfen.

Alle Maßnahmen, auch außerhalb des Schutzstreifens, die Auswirkungen auf den Bestand und den Betrieb der
Versorgungsanlagen haben könnten, sind frühzeitig unter Vorlage detaillierter Projektpläne (Lagepläne, Längenschnitte,
Querprofile, etc.) anzuzeigen, damit die Thyssengas GmbH prüfen kann, ob die jeweils angezeigte Maßnahme in der geplanten
Form durchgeführt werden kann oder Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen an der jeweiligen Versorgungsanlage
erforderlich werden.

Für das Überfahren der Gasfernleitung mit Baufahrzeugen bei unbefestigter Oberfläche in Längs- bzw. Querrichtung ist die
Zustimmung der Thyssengas GmbH erforderlich. Es sind druckverteilenden Maßnahmen wie das Auslegen von
Baggermatratzen oder dergleichen erforderlich..

Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemäß DVGW Merkblatt GW 125 (M) sowie des Merkblattes der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf die weitere Entwicklung des
Stammdurchmessers zu wählen. Um die Gasfernleitung vor Beeinträchtigungen durch Wurzelwuchs zu schützen und eine
gefährdungsfreie Lebensdauer der Bäume zu gewährleisten, sollte der Abstand von 5,0 m zwischen Leitungsaußenkante und
Stammachse nicht unterschritten werden.

E5 Hinweise für klima- und artenschutzgerechte Gestaltung

Zur Förderung einer klimagerechten Bauweise und zur artenschutzgerechten Gestaltung von Gebäuden können insbesondere
Dächer als Gründächer ausgeführt werden. Durch die Anbringung von Nisthilfen an oder auf den Gebäuden wird die
Insektenvielfalt gefördert.

Für Beleuchtung auf den Betriebs- und Verkehrsflächen sollten insektenschonende Leuchtmittel (z.B. Natriumdampf-
hochdrucklampen) und/oder warmweiße Leuchtdioden verwendet werden. Auf eine direkte Anstrahlung von Gebäuden sollte
verzichtet werden.

Abstandsklasse I, Abstand 1.500 m [mit lfd. Nr. der Abstandsliste]
[Nr. 1] Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen,
soweit die Feuerungswärmeleistung 900 MW übersteigt (#) [Nr. 2] Anlagen zur
Trockendestillation z. B. Kokereien und Gaswerke [Nr. 3] Integrierte Hüttenwerke,
Anlagen zur Gewinnung von Roheisen und zur unmittelbaren Weiterverarbeitung
zu Rohstahl in Stahlwerken, einschl. Stranggießanlagen [Nr. 4]
Mineralölraffinerien (#)

Abstandsklasse II, Abstand 1.000 m [mit lfd. Nr. der Abstandsliste]
[Nr. 5] Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle oder bituminösem
Schiefer [Nr. 6] Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von
Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder
Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*)
(siehe auch lfd. Nr. 90) [Nr. 7] Anlagen zum Rösten, Schmelzen und Sintern von
Erzen [Nr. 8] Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder
Stahl mit einer Schmelzleistung von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde
einschl.Stranggießen (*) (siehe auch lfd. Nrn. 27 und 46) [Nr. 9] Anlagen zur
Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder
sekundären Rohstoffen einschl. Aluminiumhütten (#) [Nr. 10] Anlagen zur
Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall im Freien (z. B. Container)
(*) (siehe auch lfd. Nr. 96) [Nr. 11] Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von
Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall im Freien (z. B. Container) (*) (siehe
auch lfd. Nr. 97) [Nr. 12] Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von
schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen oder von Nichtmetallen, Metalloxiden oder
sonstigen anorganischen Verbindungen (#) [Nr. 13] Anlagen zur Herstellung von
metallorganischen Verbindungen durch chemische Umwandlung in industriellem
Umfang (#) [Nr. 14] Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Chemiefasern
(siehe auch lfd. Nr. 50) (#) [Nr. 15] Anlagen zur Herstellung von Gasen wie
Ammoniak, Chor und Chlorwasserstoff, Fluor und Fluorwasserstoff,
Kohlenstoffoxiden, Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff,
Schwefeldioxid, Phosgen (#) [Nr. 16] Anlagen zur Herstellung von
Ausgangsstoffen für Pflanzenschutzmittel und von Bioziden (#) [Nr. 17] Anlagen
zur Herstellung von Grundarzneimitteln durch chemische Umwandlung
(Wirkstoffe für Arzneimittel) (#) [Nr. 18] Anlagen zur Herstellung von
Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder Holzfasermatten [Nr. 19] Anlagen zur
Beseitigung, Verwertung, Sammlung oder Lagerung von Tierkörpern oder
tierischen Abfällen, ausgenommen Kleintierkrematorien (siehe auch lfd. Nr. 200)
[Nr. 20]Offene Prüfstände für oder mit a) Verbrennungsmotoren mit einer
Feuerungswärmeleistung ab insgesamt 300 Kilowatt, b) Gasturbinen oder
Triebwerken (siehe auch lfd. Nr. 101) [Nr. 21] Offene Prüfstände für oder mit
Luftschrauben (siehe auch lfd. Nr. 101) [Nr. 22] Anlagen zur Herstellung von
Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im Freien (*)

Abstandsklasse III, Abstand 700 m [mit lfd. Nr. der Abstandsliste]
[Nr. 23]Kraftwerke und Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen,
soweit die Feuerungswärmeleistung mehr als 150 MW bis max. 900 MW beträgt,
auch Biomassekraftwerke (#) [Nr. 24] Anlagen zur Destillation oder
Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen (#) [Nr. 25] Anlagen zur
Herstellung von Zementklinker oder Zementen [Nr. 26] Anlagen zum Brennen
von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton
zu Schamotte [Nr. 27] Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeugung mit
Lichtbogenöfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (*) (s. auch lfd. Nrn. 8 und 46)
[Nr. 28] Automobil- und Motorradfabriken, Fabriken zur Herstellung von
Verbrennungsmotoren (*) [Nr. 29] Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von
Kohlenwasserstoffen einschl. stickstoff- oder phosphorhaltige
Kohlenwasserstoffe (#) [Nr. 30] Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von
halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen (#) [Nr. 31] Anlagen zur fabrikmäßigen
Herstellung von Säuren, Basen, Salzen (#) [Nr. 32] Anlagen zur fabrikmäßigen
Herstellung von phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Düngemitteln (#) [Nr.
33] Anlagen zur Herstellung von Ruß (#) [Nr. 34] Anlagen zur physikalisch
und/oder chemischen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatzleistung von
50 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag (siehe auch lfd. Nr. 71) [Nr. 35]
Aufbereitungsanlagen für schmelzflüssige Schlacke (z. B. Hochofenschlacke) [Nr.
36] Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*) (siehe auch lfd. Nr. 160)

Abstandsklasse IV, Abstand 500 m [mit lfd. Nr. der Abstandsliste]
[Nr. 37] Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den
Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung 50 MW bis 150
MW beträgt, auch Biomassekraftwerke (#) Anlagen zur Erzeugung von Strom,
Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz
von Abfallhölzern ohne Holzschutzmittel oder Beschichtungen von
halogenorganischen Verbindungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 50
Megawatt oder mehr [Nr. 38] Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung
von 220 kV oder mehr einschließlich der Schaltfelder, ausgenommen
eingehauste Elektroumspannanlagen (*) [Nr. 39] Anlagen zum Mahlen oder
Trocknen von Kohle [Nr. 40] Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder
Steinkohle [Nr. 41] Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch
soweit aus Altglas hergestellt [Nr. 42] Anlagen zum Schmelzen mineralischer
Stoffe einschließlich Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern [Nr. 43] Anlagen
zur Herstellung von Beton, Mörtel oder Straßenbaustoffen unter Verwendung von
Zement (*) [Nr. 44] Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von
Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich
Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit
einer Produktionsleistung von 200 t oder mehr je Stunde (siehe auch lfd. Nr. 91)
[Nr. 45] Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) und
Metallen, ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite
bis 650 mm (*) [Nr. 46] Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsöfen, Eisen-,
Temper- oder Stahlgießereien mit einer Produktionsleistung von 20 t oder mehr
Gussteile je Tag (s. auch lfd. Nrn. 8 und 27) [Nr. 47] Schmiede-, Hammer- oder
Fallwerke (*) [Nr. 48] Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen
oder geschweißten Rohren aus Stahl (*) [Nr. 49] Anlagen zur fabrikmäßigen
Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen (#) [Nr. 50] Anlagen zur
fabrikmäßigen Herstellung von Basiskunststoffen (Kunstharzen, Polymeren,
Fasern auf Zellstoffbasis) (siehe auch lfd. Nr. 14) (#) [Nr. 51] Anlagen zur
fabrikmäßigen Herstellung von synthetischen Kautschuken (#) [Nr. 52] Anlagen
zur Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen für
Farben und Anstrichmittel (#) [Nr. 53] Anlagen zur Herstellung von
Schmierstoffen, wie Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle (#) [Nr. 54]
Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit
durch Brennen oder Graphitieren (#) [Nr. 55] Anlagen zum Destillieren von
flüchtigen organischen Verbindungen mit einer Durchsatzleistung von 3 t oder
mehr je Stunde (#) (siehe auch lfd. Nr. 105) [Nr. 56] Anlagen zur Behandlung von
Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der
dazugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen
Lösungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von 150
Kilogramm oder mehr je Stunde oder von 200 Tonnen oder mehr je Jahr [Nr. 57]
Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tränken
von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen
Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit Kunstharzen,
soweit die Menge dieser Harze 25 Kilogramm oder mehr je Stunde beträgt [Nr.
58] Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von phenol- oder
kresolhaltigen Drahtlacken [Nr. 59] Anlagen zur Herstellung von Gegenständen
unter Verwendung von Amino- oder Phenolplasten mittels Wärmebehandlung,
soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde beträgt [Nr. 60]
Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen oder zum
Schmelzen von tierischen Fetten, ausgenommen Anlagen zur Verarbeitung von
selbst gewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer
Leistung bis zu 200 Kilogramm Speisefett je Woche [Nr. 61] Anlagen zur
Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder technischen Fetten aus den
Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut
[Nr. 62] Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen
für selbstgewonnene Knochen in - Fleischereien, in denen je Woche weniger als
4.000 kg Fleisch verarbeitet werden, und - Anlagen, die nicht durch lfd. Nr. 115
erfasst werden [Nr. 63] Kottrocknungsanlagen [Nr. 64] Anlagen zur Herstellung
von Sauerkraut mit einer Produktionsleistung von 10 Tonnen oder mehr
Sauerkraut je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert [Nr. 65] Mühlen für
Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 300 Tonnen
Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert (siehe
auch lfd. Nr. 193) [Nr. 66] Anlagen zur Erzeugung von Ölen oder Fetten aus
pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne
Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert [Nr. 67]
Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von
Zuckerrüben oder Rohzucker [Nr. 68] Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung
fester, flüssiger oder gasförmiger Abfälle mit brennbaren Bestandteilen durch
thermische Verfahren [Nr. 69] Anlagen zur thermischen Aufbereitung von
Stahlwerksstäuben für die Gewinnung von Metallen oder Metallverbindungen im
Drehrohr oder in einer Wirbelschicht [Nr. 70] Offene Anlagen zur Erzeugung von
Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 3.000
Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (Kompostwerke) (siehe auch lfd. Nr.
128) [Nr. 71] Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von
Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen
Einsatzstoffen je Tag auch soweit nicht genehmigungsbedürftig (siehe auch lfd.
Nr. 34) [Nr. 72] a) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormühlen mit
einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 Kilowatt oder mehr b) Anlagen
zur zeitweiligen Lagerung von Eisen oder Nichteisenschrotten, einschließlich
Autowracks, mit einer Gesamtlagerfläche von 15.000 Quadratmeter oder mehr
oder einer Gesamtlagerkapazität von 1.500 Tonnen Eisen- oder
Nichteisenschrotten oder mehr [Nr. 73] Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung
von Abfällen mit einer Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder
einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr [Nr. 74] Offene Anlagen
zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer Aufnahmekapazität von 10
Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 150 Tonnen oder
mehr [Nr. 75] Offene Anlagen zum Lagern von Abfällen soweit in diesen Anlagen
Abfälle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils über einen Zeitraum von
mehr als einem Jahr gelagert werden [Nr. 76] Offene Anlagen zum Umschlagen
von Abfällen mit einer Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag,
ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das
bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt [Nr. 77] Offene
oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von
Schüttgütern, die im trockenen Zustand stauben können, soweit 400 Tonnen
Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt werden; dies gilt auch für saisonal genutzte
Getreideannahmestellen. Anlagen zum Be- und Entladen von Erdaushub oder
von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen
anfällt, sind ausgenommen [Nr. 78] Abwasserbehandlungsanlagen für mehr als
100.000 EW (siehe auch lfd. Nr. 143) [Nr. 79] Oberirdische Deponien [Nr. 80]
Autokinos (*)

Abstandsklasse V, Abstand 300 m [mit lfd. Nr. der Abstandsliste]
[Nr. 81] Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme
oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von festen, flüssigen oder gasförmigen
Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 MW bis weniger als 50
MW in einer Verbrennungseinrichtung einschließlich zugehöriger Dampfkessel,
ausgenommen Notstromaggregate [Nr. 82] Verbrennungsmotoranlagen zum
Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von Strom, Dampf,
Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas für den Einsatz von flüssigen
oder gasförmigen Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 MW
oder mehr [Nr. 83] Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder
zur Erzeugung von Strom (*) [Nr. 84] Anlagen zur Erzeugung von Generator-
oder Wassergas aus festen Brennstoffen [Nr. 85] Steinbrüche, in denen
Sprengstoffe verwendet werden [Nr. 86] Anlagen zum Brechen, Mahlen oder
Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein, ausgenommen
Klassieranlagen für Sand oder Kies [Nr. 87] Anlagen zum Mahlen von Gips,
Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Trass)
oder Zementklinker [Nr. 88] Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton
[Nr. 89] Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt
der Brennanlage 4 m³ oder mehr und die Besatzdichte 300 kg oder mehr je m³
Rauminhalt der Brennanlage beträgt [Nr. 90] Anlagen zur Herstellung von
Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch
Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t
oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen (*) (siehe auch lfd. Nr. 6) [Nr. 91]
Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder
Teer mit Mineralstoffen einschließlich Aufbereitungsanlagen für bituminöse
Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis
weniger als 200 Tonnen je Stunde (siehe auch lfd. Nr. 44) [Nr. 92] Anlagen zum
Erschmelzen von Stahl mit einer Schmelzleistung von weniger als 2,5 t je Stunde
sowie Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Produktionsleistung von 2 t
bis weniger als 20 t Gussteile je Tag (siehe auch lfd. Nr.46) [Nr. 93] Gießereien
für Nichteisenmetalle oder Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur
Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 4 Tonnen oder
mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen oder mehr je Tag bei
sonstigen Nichteisenmetallen (siehe auch lfd. Nrn. 163 und 203) [Nr. 94] Anlagen
zum Abziehen der Oberflächen von Stahl durch Flämmen [Nr. 95] Anlagen zum
Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metall- oder
Kunststoffoberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern, durch Flamm-,
Plasma- oder Lichtbogenspritzen [Nr. 96] Anlagen zur Herstellung oder
Reparatur von Behältern aus Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampfkessel,

Container) (*) (siehe auch lfd. Nr. 10) [Nr. 97] Anlagen zur Herstellung
oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen
Hallen (*) (siehe auch lfd. Nr. 11) [Nr. 98] Anlagen zum Bau von
Schienenfahrzeugen (*) [Nr. 99] Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren
oder Industriebatteriezellen und sonstiger Akkumulatoren [Nr.100] Anlagen zur
Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder -pasten oder
von blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten sowie von sonstigen
Metallpulvern oder -pasten (#) [Nr. 101] Anlagen für den Bau und die
Instandsetzung von Luftfahrzeugen (i.V.m. Prüfständen, s. lfd. Nrn. 20 und 21)
sowie geschlossene Motorenprüfstände und geschlossene Prüfstände für oder
mit Luftschrauben [Nr. 102] Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tensiden
durch chemische Umwandlung (Seifen oder Waschmittel) (#) [Nr. 103] Anlagen,
in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe
gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden (#) [Nr.
104] Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln (Wirkstoffen für
Arzneimittel) unter Verwendung eines biologischen Verfahrens oder von
Arzneimitteln oder Arzneimittel- zwischenprodukten im industriellen Umfang,
soweit Pflanzen behandelt oder Tierkörper eingesetzt werden (#) [Nr. 105]
Anlagen zum Destillieren von flüchtigen organischen Verbindungen mit einer
Durchsatzleistung von 1 t bis zu 3 t je Stunde (#) (siehe auch lfd. Nr. 55) [Nr. 106]
Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer Leistung von 1
t oder mehr je Tag (#) [Nr. 107] Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder
Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder
Druckfarben unter Einsatz von 25 t je Tag oder mehr an flüchtigen organischen
Verbindungen (#) [Nr. 108] Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von
Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der zugehörigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln mit
einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von 25 Kilogramm bis weniger
als 150 Kilogramm je Stunde oder 15 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr
[Nr. 109] Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit
Rotationsdruckmaschinen einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen,
soweit die Farben oder Lacke organische Lösungsmittel enthalten [Nr. 110]
Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tränken
von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen
Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit Kunstharzen
soweit die Menge dieser Harze 10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je
Stunde beträgt, ausgenommen Anlagen für den Einsatz von
Pulverbeschichtungsstoffen [Nr. 111] Anlagen zum Tränken oder Überziehen von
Stoffen oder Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heißem Bitumen, auch
Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Kabeln mit heißem Bitumen [Nr. 112]
Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Materialien auf Streichmaschinen
einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von
Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidiertem Leinöl [Nr. 113] Anlagen zur Herstellung von
Reibbelägen unter Verwendung von Phenoplasten oder sonstigen
Kunstharzbindemitteln [Nr. 114] Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder
Pappe, auch aus Altpapier, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig [Nr. 115]
Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von 500 kg
Lebendgewicht Geflügel oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen
Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je Tag [Nr. 116] Anlagen zur
Herstellung von Fleisch- oder Gemüsekonserven auch soweit nicht
genehmigungsbedürftig [Nr. 117] Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von
Tierfutter durch Erwärmen der Bestandteile tierischer Herkunft [Nr. 118] Anlagen
zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Därmen oder Mägen [Nr.
119] Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder
Knochenleim [Nr. 120] Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder
Enthaaren ungegerbter Tierhäute oder Tierfelle [Nr. 121] Anlagen zum Gerben
einschließlich Nachgerben von Tierhäuten oder Tierfellen sowie nicht
genehmigungsbedürftige Lederfabriken [Nr. 122] Anlagen zur Herstellung von
Braumalz (Mälzereien) mit einer Produktionsleistung von 300 Tonnen Darrmalz
oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert [Nr. 123] Anlagen zur
Herstellung von Hefe oder Stärkemehlen mit einer Produktionsleistung von 1
Tonne oder mehr Hefe oder Stärkemehlen je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert [Nr. 124] Anlagen zum Rösten oder Mahlen von
Kaffee oder Abpacken von gemahlenem Kaffee mit einer Produktionsleistung von
0,5 Tonnen geröstetem Kaffee oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert [Nr. 125] Anlagen zum Rösten von
Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide, Kakaobohnen oder Nüssen mit einer
Produktionsleistung von 1 Tonne gerösteten Erzeugnissen oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert [Nr. 126] Anlagen zur Herstellung von Süßwaren
oder Sirup, zur Herstellung von Lakritz, zur Herstellung von Kakaomasse aus
Rohkakao, sowie zur thermischen Veredelung von Kakao- oder
Schokoladenmasse auch soweit nicht genehmigungsbedürftig [Nr. 127]
Sortieranlagen für Hausmüll mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen
Einsatzstoffen oder mehr je Tag [Nr. 128] Geschlossene Anlagen zur Erzeugung
von Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 3.000
Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (siehe auch lfd. Nr. 70) [Nr. 129]
Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen auch soweit
nicht genehmigungsbedürftig [Nr. 130] Anlagen zur Behandlung von
verunreinigtem Boden durch biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder
Waschen mit einem Einsatz von 1 Tonne verunreinigtem Boden oder mehr je
Tag [Nr. 131] Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder
Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, mit einer Gesamtlagerfläche von
1.000 Quadratmeter bis weniger als 15.000 Quadratmeter oder einer

Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen bis weniger als 1.500 Tonnen Eisen- oder
Nichteisenschrotten [Nr. 132] Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfällen mit
einer Durchsatzleistung von 1 Tonne oder mehr je Tag [Nr. 133] Geschlossene
Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mit einer Leistung von 100 Tonnen oder
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von
Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt
[Nr. 134] Anlagen, die der Lagerung und Abfüllung von brennbaren Gasen in
Behältern mit einem Fassungsvermögen von 3 Tonnen oder mehr dienen,
ausgenommen Erdgasröhrenspeicher sowie Anlagen zum Lagern von
brennbaren Gasen oder Erzeugnissen, die brennbare Gase z. B. als Treibmittel
oder Brenngas enthalten, soweit es sich um Einzelbehältnisse mit einem
Volumen von jeweils nicht mehr als 1.000 Kubikzentimeter handelt (*)(#) [Nr. 135]
Anlagen, die der Lagerung und Umfüllung von brennbaren Flüssigkeiten in
Behältern mit einem Fassungsvermögen von 5.000 Tonnen oder mehr dienen
(*)(#) [Nr. 136] Anlagen zur Lagerung von Gülle mit einem Fassungsvermögen
von 2.500 Kubikmetern oder mehr [Nr. 137] Anlagen, die der Lagerung von
chemischen Erzeugnissen mit 25.000 Tonnen oder mehr dienen (*)(#) [Nr. 138]
Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter
Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen,
in denen - weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde verarbeitet werden
oder - ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird (siehe auch lfd.
Nr. 221) [Nr. 139] Offene Anlagen mit schalltechnisch optimierten gasbetriebenen
Karts, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Ausübung des Motorsports dienen
(Kart-Bahnen) [Nr. 140] Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen,
Straßentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern sowie Anlagen zur
automatischen Reinigung von Fässern einschließlich zugehöriger
Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behälter von organischen Stoffen gereinigt
werden [Nr. 141] Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren,
Thermoisolieren, Beschichten, Imprägnieren oder Appretieren, einschließlich der
zugehörigen Trocknungsanlagen, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig [Nr.
142] Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kältemitteln von 3 t Ammoniak
oder mehr (*) (#) [Nr. 143] Abwasserbehandlungsanlagen bis einschließlich
100.000 EW (siehe auch lfd. Nr. 78) [Nr. 144] Oberirdische Deponien für Inert-
und Mineralstoffe [Nr. 145] Säge-, Furnier- oder Schälwerke (*) [Nr. 146] Anlagen
zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm [Nr.
147] Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder
Faserzementplatten unter Dampfüberdruck [Nr. 148] Anlagen zur Herstellung von
Bauelementen oder in Serien gefertigten Holzbauten [Nr. 149] Emaillieranlagen
[Nr. 150] Presswerke (*) [Nr. 151] Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder
Stahlbaukonstruktionen in geschlossenen Hallen (*) [Nr. 152] Stab- oder
Drahtziehereien (*) [Nr. 153] Schwermaschinenbau [Nr. 154] Anlagen zur
Herstellung von Wellpappe (*) [Nr. 155] Auslieferungslager für Tiefkühlkost (*)
[Nr. 156] Margarine oder Kunstspeisefettfabriken [Nr. 157] Betriebshöfe für
Straßenbahnen (*) [Nr. 158] Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der Straßendienste
(*) [Nr. 159] Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer
Gütermengen (*) [Nr. 160] Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (*) (siehe auch lfd. Nr.
36)

Abstandsklasse VI, Abstand 200 m [mit lfd. Nr. der Abstandsliste]
[Nr. 161] Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von Glas oder Glaswaren
unter Verwendung von Flusssäure [Nr. 162] Anlagen zum Brennen
keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m³ oder
mehr oder die Besatzdichte mehr als 100 kg/m³ und weniger als 300 kg/m³
Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte
Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden [Nr.
163] Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von
Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0,5 Tonnen bis weniger als 4
Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20
Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen (auch soweit durch besondere
Wahl emissionsarmer Schmelzaggregate nicht genehmigungsbedürftig) (siehe
auch lfd. Nrn. 93 und 203) [Nr. 164] Gießereien für Nichteisenmetalle soweit 0,5
Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2
Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen
abgegossen werden [Nr. 165] Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen
oder Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren zur
Oberflächenbehandlung von Metallen durch Beizen oder Brennen unter
Verwendung von Fluss- oder Salpetersäure (#) [Nr. 166] Anlagen zur
Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder
flüssigen Epoxidharzen mit Aminen zu Formmassen, Formteilen oder
Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen)
verwendet werden, für einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche z.
B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behälterbau [Nr. 167] Anlagen zur Herstellung
von künstlichen Schleifscheiben, -körpern, -papieren oder -geweben unter
Verwendung organischer Binde- oder Lösungsmittel [Nr. 168] Anlagen zur
Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Verwendung von
Polyurethan, Polyurethanblöcken in Kastenformen oder zum Ausschäumen von
Hohlräumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder
mehr je Stunde beträgt [Nr. 169] Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder
Fischwaren mit einer Produktionsleistung von weniger als 75 Tonnen
geräucherten Waren je Tag, ausgenommen - Anlagen in Gaststätten, -
Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als 1 Tonne Fleisch- oder
Fischwaren je Woche und - Anlagen, bei denen mindestens 90 % der Abgase
konstruktionsbedingt der Anlage wieder zugeführt werden [Nr. 170] Anlagen zum
Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit einer Produktionsleistung von weniger
als 300 Tonnen Darrmalz je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert [Nr. 171]
Brauereien mit einem Ausstoß von 200 Hektoliter Bier oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert und (Melasse-) Brennereien [Nr. 172] Anlagen zur
Herstellung von Speisewürzen aus tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter
Verwendung von Säuren [Nr. 173] Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung
von Milch sowie Anlagen mit Sprühtrocknern zum Trocknen von Milch,
Erzeugnissen aus Milch oder von Milchbestandteilen, soweit 5 Tonnen Milch
oder mehr je Tag las Jahresdurchschnittswert eingesetzt werden [Nr. 174]
Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zuführung von Wärme oder
Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak [Nr. 175]
Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer
Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt oder mehr [Nr. 176] Geschlossene
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, mit einer Aufnahmekapazität
von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 100
Tonnen oder mehr [Nr. 177] Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung
von Schlämmen mit einer Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag
oder einer Gesamtkapazität von 150 Tonnen oder mehr [Nr. 178] Geschlossene
Anlagen zum Lagern von Abfällen, soweit in diesen Anlagen Abfälle vor deren
Beseitigung oder Verwertung jeweils über einen Zeitraum von mehr als einem
Jahr gelagert werden [Nr. 179] Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-,
Reinigungs- oder Holzschutzmitteln sowie von Klebemitteln ausgenommen
Anlagen, in denen diese Mittel ausschließlich unter Verwendung von Wasser als
Verdünnungsmittel hergestellt werden, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig
[Nr. 180] Anlagen zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen,
Mercerisieren) oder zum Färben ab 2 t/d von Fasern oder Textilien auch unter
Verwendung von Chlor oder Chlorverbindungen oder von Färbebeschleunigern
einschließlich der Spannrahmenanlagen [Nr. 181] Anlagen zur Herstellung von
Bolzen, Nägeln, Nieten, Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ähnlichen
metallischen Normteilen durch Druckumformen auf Automaten sowie
Automatendrehereien (*) [Nr. 182] Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten
nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl (*) [Nr. 183] Anlagen zum
automatischen Sortieren, Reinigen, Abfüllen oder Verpacken von Flaschen aus
Glas mit einer Leistung von 2.500 Flaschen oder mehr je Stunde (*) [Nr. 184]
Maschinenfabriken oder Härtereien [Nr. 185] Pressereien oder Stanzereien (*)
[Nr. 186] Schrottplätze bis weniger als 1.000 m² Gesamtlagerfläche [Nr. 187]
Anlagen zur Herstellung von Kabeln [Nr. 188] Anlagen zur Herstellung von
Möbeln, Kisten und Paletten aus Holz und sonstigen Holzwaren [Nr. 189]
Zimmereien (*) [Nr. 190] Lackierereien mit einem Lösungsmitteldurchsatz bis
weniger als 25 kg/h (z. B. Lohnlackierereien) [Nr. 191] Fleischzerlegebetriebe
ohne Verarbeitung [Nr. 192] Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak
unter Einsatz von Gebläsen (*) [Nr. 193] Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel
mit einer Produktionsleistung von 100 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen
Fertigerzeugnissen je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert (siehe auch lfd. Nr.
65) [Nr. 194] Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
[Nr. 195] Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung [Nr. 196]
Autobusunternehmen, auch des öffentlichen Personennahverkehrs (*) [Nr. 197]
Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern bei Getreideannahmestellen,
soweit weniger als 400 t Schüttgüter je Tag bewegt werden können [Nr. 198]
Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren,
Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von bis zu 25 t
je Tag an flüchtigen organischen Verbindungen [Nr. 199] Kart-Anlagen sowie
Modellsportanlagen in geschlossenen Hallen

Abstandsklasse VII, Abstand 100 m [mit lfd. Nr. der Abstandsliste]
[Nr. 200] Kleintierkrematorien (s. auch lfd. Nr. 19) [Nr. 201] Verbrennungs-
motoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer
Feuerungswärmeleistung bis weniger als 1 Megawatt [Nr. 202] Anlagen zur
Lagerung oder Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von 5
Altautos oder mehr je Woche [Nr. 203] Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren
oder zur Raffination von Nichteisenmetallen (siehe auch lfd. Nrn. 93 und 163) [Nr.
204] Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste,
Catering-Betriebe) [Nr. 205] Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder
Schleifereien [Nr. 206] Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne
Verwendung von Phenolharzen [Nr. 207] Autolackierereien einschl.
Karosseriebau, insbesondere zur Beseitigung von Unfallschäden [Nr. 208]
Tischlereien oder Schreinereien [Nr. 209] Holzpelletieranlagen/-werke in
geschlossenen Hallen [Nr. 210] Steinsägerein, -schleifereien oder -polierereien
[Nr. 211] Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 108 und 109 erfasst werden
[Nr. 212] Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie
Handschuhmachereien oder Schuhfabriken [Nr. 213] Anlagen zur Herstellung
von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle [Nr. 214] Spinnereien oder
Webereien [Nr. 215] Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
[Nr. 216] Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen [Nr. 217]
Betriebe des Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen oder
feinmechanischen Industrie [Nr. 218] Bauhöfe [Nr. 219] Anlagen zur
Kraftfahrzeugüberwachung [Nr. 220] Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten [Nr.
221] Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde
Kautschuk eingesetzt werden (siehe auch lfd. Nr. 138)

Anmerkung:
Bei den mit (#) gekennzeichneten Betrieben handelt es sich um Betriebe und
Anlagen bzw. Betriebsbereiche oder Teile eines Betriebsbereiches, in welchen
gefährliche Stoffe nach Anhang I der Störfallverordnung vorhanden sein können.
Diese Kennzeichnung ist gemäß Nr. 2.2.2.11 des Runderlasses vom 06.06.2007
lediglich als Hinweis zu verstehen und keinesfalls abschließend.
Der in der Liste angegebene Abstand ergibt sich bei den mit (*) gekennzeichneten
Anlagearten ausschließlich oder weit überwiegend aus Gründen des Lärmschutzes
und basiert auf den Geräuschimmissionsrichtwerten zum Schutz reiner
Wohngebiete. Der Abstand darf daher um eine Abstandsklasse verringert werden,
wenn es sich bei dem zu schützenden Gebiet um ein allgemeines oder besonderes
Wohngebiet oder ein Kleinsiedlungsgebiet handelt (gemäß Nr. 2.2.2.4 des
Runderlasses vom 06.06.2007).
Bei der Anwendung der Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zwischen
Industrie- oder Gewerbegebieten einerseits und Misch-, Kern, oder Dorfgebieten
andererseits können bei mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten die Abstände der
übernächsten Abstandsklasse zu Grunde gelegt werden. Falls ein Mindestabstand
von 100 m nicht eingehalten werden kann, ist eine Einzelfallprüfung erforderlich
(gemäß Nr. 2.2.2.5 des Runderlasses vom 06.06.2007).

1. Art der baulichen Nutzung
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Industriegebiete,
siehe auch textliche Festsetzung Nr. 1
(§ 9 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

GRZ 0,8 Grundflächenzahl
BMZ 10,0 Baumassenzahl
GH 20 m höchstzulässige Gebäudehöhe,

siehe auch textliche Festsetzung Nr. 2

3. Verkehrsfläche
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche
siehe auch textliche Festsetzung Nr. 6

4. Grünflächen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

5. Flächen oder Maßnahmen zum 
    Schutz, zur Pflege und zur
    Entwicklung von Boden, Natur und
    Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft, siehe auch textliche
Festsetzung Nr. 5.3

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen
Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzungen, z.B. von Baugebieten
(z.B. § 1 Abs. 4 BauNVO)

Baugrenze
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Umgrenzung von Flächen, unter denen
der Bergbau umgeht, siehe auch
textliche Kennzeichnung Nr. 1

Umgrenzung von Flächen, deren Böden
erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen
belastet sind, siehe auch textliche
Kennzeichnung Nr. 2 (§ 9 Abs. 5 Nr. 3
BauGB)

unterirdische Leitungstrasse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Gebäude (Bestand,
ehemaliger Bestand)

Vermaßung

Gewerbegebiete
siehe auch textliche Festsetzung Nr. 1
(§ 8 BauNVO)

Bereiche ohne Ein- / Ausfahrten
siehe auch textliche Festsetzung Nr. 6

Rechtsgrundlagen
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV.
NRW. S. 759)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenver-
ordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991
I S. 58); geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.
Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -
Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03. August 2018
(GV. NRW.     S. 421) rechtskräftig seit dem 01. Januar
2019

Planunterlagen
Die Planunterlage entspricht den Genauigkeitsan-
forderungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom
18.12.1990

Stand der Katasterkarte: 01.02.2018
Unna, den  12.07.2019
.
gez. Marienfeld
Kreisvermessungsdirektor

Erarbeitung des Planentwurfes
Dieser Bebauungsplan und die dazu gehörende Be-
gründung wurden vom Büro Müller-BBM
Projektmanagement GmbH erarbeitet, die Festlegung
der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.
Gelsenkirchen, den 12.07.2019
gez. Schmitz

Planungsbüro

Aufstellungsbeschluss
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und
Verkehrsplanung der Kreisstadt Unna hat am
12.07.2011                     beschlossen diesen
Bebauungsplan gem. § 2 BauGB aufzustellen.
Unna, den 15.07.2019

Der Bürgermeister,
in Vertretung

gez. Toschläger
Erster Beigeordneter

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 (1) BauGB
am 21.07.2011 ortsüblich bekannt gemacht.
Unna, den 15.07.2019

Der Bürgermeister,
in Vertretung

gez. Toschläger
Erster Beigeordneter

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 (1) BauGB erfolgte in einer Versammlung
am 10.07.2018.
Unna, den 15.07.2019

Der Bürgermeister,
in Vertretung

gez. Toschläger
Erster Beigeordneter

F Abstandsliste
Auszug aus dem RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz NRW vom 06.06.2007, Anlage 1: Abstandsliste 2007
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geplante Sportplatznutzung /
Spielfeldeinteilung
(beispielhafte Darstellung)

230230

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger
Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB erfolgte
vom 28.06.2018 bis 31.07.2018.
Unna, den 15.07.2019

Der Bürgermeister,
in Vertretung

gez. Toschläger
Erster Beigeordneter

Offenlegung
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und
Verkehrsplanung der Kreisstadt Unna hat am
10.10.2018 die öffentliche Auslegung dieses Plans
einschließlich der Begründung gem. § 3 (2)
beschlossen.
Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung hat
vom 31.10.2018 bis 03.12.2018 ausgelegen.
Gleichzeitig wurden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB beteiligt.
Unna, den 15.07.2019

Der Bürgermeister,
in Vertretung

gez. Toschläger
Erster Beigeordneter

2. Offenlegung
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und
Verkehrsplanung der Kreisstadt Unna hat am
20.03.2019 die erneute öffentliche Auslegung dieses
Plans einschließlich der Begründung gem. § 3 (2) i.V.m.
§ 4a (3) BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan
einschließlich der Begründung hat vom  10.04.2019
bis zum 02.05.2019 gem. § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB
öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig wurden die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2)
i.V.m. § 4a (3) BauGB beteiligt.
Unna, den 15.07.2019

Der Bürgermeister,
in Vertretung

gez. Toschläger
Erster Beigeordneter

Satzungsbeschluss
Der Rat der Kreisstadt Unna hat gem. § 10 BauGB
diesen Bebauungsplan am 04.07.2019 als Satzung
beschlossen.
Unna, den 15.07.2019

gez. Kolter
Der Bürgermeister

Bekanntmachung Satzungsbeschluss
Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan ist
gem. § 10 (3) BauGB am  29.07.2019
ortsüblich bekanntgemacht worden.
Unna, den 06.08.2019

gez. Kolter
Der Bürgermeister

ÜBERSICHTSPLAN

UN-87C
KREISSTADT UNNA
"Interkommunales Gewerbegebiet
Kamen/Unna östliches Teilgebiet"

BEBAUUNGSPLAN:

M.= 1:1000

M.= 1:10000

Plangröße frei (1385 mm x 913 mm)

Bebauungsplan Nr. 87C
•	 Industriegebiet gem. § 9 BauNVO 
•	 Ausgeschlossen sind Einzelhandel           

und BImSch-Betriebe
•	 Grundflächenzahl 0,8
•	 Baumassenzahl 10,0
•	 Gebäudehöhe 15,0 - 20,0 m



Die WFG suchtDie WFG sucht
Herzlich willkommen sind Unternehmen, die ...

•	 finanz-, wachstums- und innovationsstark sind.

•	 hochwertige Arbeitsplätze schaffen.

•	 zum Profil des Gewerbegebietes und zur Stärkung 

der lokalen und regionalen Wirtschaftsstrukturen 

beitragen.

•	 nachhaltig bauen und wirtschaften.



Ihre Vorteile Ihre Vorteile 
•	 Es sind Investitionszuschüsse möglich.

	» Das Gewerbegebiet befindet sich im C1-Fördergebiet des Regiona-

len Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP). Das Förderprogramm 

ermöglicht sogenannte verlorene Zuschüsse zwischen 10 und 45 Pro-

zent der förderfähigen Investitionsausgaben (je kleiner das Unternehmen, 

desto höher ist die Förderquote). Für eine Förderung kommen primär – aber 

nicht nur – Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe in Betracht. 

•	 Wir unterstützen bei Antrags- und Genehmigungsverfahren. 

•	 Wir vernetzen Investoren mit anderen Unternehmen im Gebiet. 



Ihre AnsprechpartnerinnenIhre Ansprechpartnerinnen

Christine Rademacher

WFG Kreis Unna
Friedrich-Ebert-Straße 19
59425 Unna

02303 / 274590
c.rademacher@wfg-kreis-unna.de

Vivien Hoffmann

WFG Kreis Unna
Friedrich-Ebert-Straße 19
59425 Unna

02303 / 272290
v.hoffmann@wfg-kreis-unna.de

Quelle Abbildungen (S. 3): GeoBasis-DE / BKG (2024) CC BY 4.0


